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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit dem 1. Januar 2026 gilt die gesetzliche Re- 
gelung der sogenannten Aktivrente. Sie ermög- 
licht einen steuerfreien Hinzuverdienst von bis 
 zu 2.000 Euro monatlich bei einer Erwerbstä-
tigkeit im Alter (§ 3 Nr. 21 EStG). Viele der 
Beamt:innen und Versorgungsempfänger:innen 
fragen sich, ob sie davon profitieren können. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat dazu 
die wichtigsten Fragen beantwortet. 

Diese erklären, dass Ruhestandsbeamt:innen  
grundsätzlich unter die Aktivrente fallen können. 
Voraussetzung ist, dass sie nach Erreichen der 
gesetzlichen Regelaltersgrenze eine Beschäfti-
gung aufnehmen. Außerdem müssen für diese 
Beschäftigung Arbeitgeberbeiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung nach § 172 Abs. 1 
SGB VI gezahlt werden. Entscheidend ist dabei 
nur die Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung (zwischen 65 und 67 Jah-
ren nach §§ 35, 235 SGB VI). Die beamtenrecht-
liche Altersgrenze spielt keine Rolle. Zeiten im 
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze –  
zum Beispiel bei vorzeitigem Ruhestand, 
Schwerbehinderung oder Dienstunfähigkeit – 
sind von der Steuerbefreiung ausgeschlossen.
Der Steuerfreibetrag gilt nur für Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit. Auch geringfügige 
Beschäftigungen (Minijobs) sind ausge-
schlossen, da deren Entgelte bereits pauschal 
besteuert und verbeitragt werden. 

Für Ruhestandsbeamt:innen entstehen durch 
die pauschal gezahlten Arbeitgeberbeiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung keine 
zusätzlichen Rentenansprüche.

Beamt:innen, die ihren Ruhestand über die 
Regelaltersgrenze hinaus hinausschieben und 
weiter im aktiven Dienst besoldet werden, sind 

Wir informieren 

Sonderinformation Nr. 06-2026

Aktiv-Rente für den öffentlichen Dienst :
Wann können Beamt:innen und Versorgungsempfänger:innen 
die 2.000 Euro steuefrei nutzen? 

von der Aktivrente ausgeschlossen. Sie profitieren stattdessen von 
einer weiteren Erhöhung des Ruhegehaltssatzes bis maximal 71,75 
Prozent. Zusätzlich können sie gegebenenfalls nicht ruhegehaltfähi-
ge Besoldungszuschläge erhalten.

Die Antworten auf häufig gestellte Fragen erklären außerdem, dass 
die bestehenden beamtenversorgungsrechtlichen Regeln zum 
Ruhen und zur Anrechnung von Versorgungsbezügen bei gleich-
zeitiger Beschäftigung im öffentlichen Dienst durch die Aktivrente 
nicht geändert werden. Diese Regeln gelten weiterhin nach dem 
Bruttoprinzip.

Unabhängig von der steuerlichen Behandlung müssen Versor-
gungsempfänger:innen ihre Erwerbstätigkeiten nach dem Ruhe-
stand weiterhin ihrem Dienstherrn melden. Das gilt besonders nach 
§ 105 BBG und den entsprechenden Landesregelungen. Für die 
Krankenversicherung und Beihilfe ergeben sich grundsätzlich keine 
Änderungen. Versorgungsempfänger:innenv sind nach § 6 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung befreit. Für freiwillig gesetzlich Versicherte gelten 
die jeweiligen Beitragsregeln der GKV.

Die Regelung zur Aktivrente gilt zunächst unbefristet. Nach zwei 
Jahren soll sie überprüft werden. Bis Ende 2029 ist ein Bericht ge-
plant, der zeigt, ob die Ziele erreicht wurden. Ein wichtiges Ziel ist 
eine höhere Erwerbsquote nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Weitere Informationen, besonders zu steuerlichen Details und den 
Auswirkungen für Arbeitnehmer:innen und Rentner:innen finden 
unsere Mitglieder unter: 

https://www.dbb.de/artikel/aktivrente-und-einbeziehung-
von-beamten.html

Klaus Plattes
Landesvorsitzender

Quelle:
Newsletter dbb beamtenbund und tarifunion 

Fachvorstand Beamtenpolitik

https://www.dbb.de/artikel/aktivrente-und-einbeziehung-von-beamten.html


Beitrittserklärung
und Einzugsermächtigung

Ich erkläre meinen Beitritt zur DJG Deutsche Justiz- 
Gewerkschaft, Landesverband NRW e.V. mit Wirkung zum

 01.        . 20        .

Vor- und Zuname 

Straße und Hausnummer

PLZ	    Wohnort

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Dienstbezeichnung

Telefon (Festnetz oder – vorzugsweise – mobile Rufnummer) 
 
 
Private E-Mail-Adresse (Pflichtangabe)

Dienstliche E-Mail-Adresse (Optional)

Eintrittsdatum in die Justiz (TT.MM.JJJJ) 

Dienststelle		  ( ITD: Bitte mit Angabe des Dienstgebäudes) 

Beschäftigt bei:		  Ordentlicher Gerichtsbarkeit
			   Fachgerichtsbarkeit
			   Staatsanwaltschaft
			   ambulanter Sozialer Dienst 
			   ITD 
 
als Auszubildende:r		  Ja		  Nein 
als Anwärter:in		  Ja		  Nein 
 
Teilzeit			   Ja		  Nein 

 
Das Mitgliedermagazin Akzente der DJG NRW möchte ich 
 
			   als gedruckte Ausgabe 
			   als digitale Ausgabe
erhalten. 

Ich ermächtige die DJG NRW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, auf mein Konto bezogene Last-
schriften der DJG NRW einzulösen. Die Datenschutzerklärung der DJG NRW habe ich 
zur Kenntnis genommen und willige dieser ein; einzusehen unter www.djg-nrw.de.

Name des Kontoinhabers

IBAN

Ort		               Datum		         Unterschrift

Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft (DJG) in Nordrhein-
Westfalen ist eine demokratische Gewerkschaft. Die 
Arbeit unserer Personalräte im Hauptpersonalrat, in 
den Bezirkspersonalräten und den örtlichen Personal-
räten wird auf allen Ebenen anerkannt und geschätzt. 
Unsere Positionen sowie aktuelle Informationen 
können im Internet unter www.djg-nrw.de aufgerufen 
werden.

So kannst Du uns erreichen:

Deutsche Justiz-Gewerkschaft
Landesverband NRW e.V.
Freithof 22
41460 Neuss
Telefon 02131 1516337 
E-Mail: geschaeftsstelle@djg-nrw.de

Aktuelle Kontaktdaten zu Ansprechpartnern im Lan-
desvorstand, den Fachbereichen, Regionen oder zu 
unseren Vertrauensleuten sind im Internet unter der 
Rubrik Ansprechpartner zu finden. 

Monatsbeiträge (ab 2024):

• Anwärter:innen und Auszubildende ................	  
• Pensionär:innen und Rentner:innen ................	
• Teilzeitkräfte .........................................................
• Wachtmeister:innen ...........................................	
• Sekretär:innen ......................................................
• Tarifbeschäftigte .................................................
• Obersekretär:innen .............................................	
• Hauptsekretär:innen ...........................................	
• Bes.Gr. A 9 .............................................................	
• Bes.Gr. A 9 plus Zulage und A 10 .......................
• Bes.Gr. A 11 .............................................................
• Bes.Gr. A 12 ............................................................
• Bes.Gr. A 13 und höher .........................................

DJG NRW
Landesverband NRW e.V.
Geschäftsstelle
Freithof 22
41460 Neuss

Mitglied         werden!

6,50 €
10,00 €
10,50 €
11,00 €
11,00 €
11,50 €
11,50 €
12,00 €
12,50 €
13,00 €
13,50 €
14,00 €
15,00 €

NRW

ALLE FELDER
LÖSCHEN DRUCKEN
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